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Festsetzung des Preises für das Mittagessen in den Kitas 

 
 
 
 
Gremium Sitzungstermin Behandlung Sitzungsart 

 
Gemeinderat 26.07.2022 Beschlussfassung öffentlich 

 
 
 
I. Sachverhalt 
 
Die städt. Kitas erhalten bislang Mittagessen vom Robert-Breuning-Stift. Eltern, deren Kind am Mit-
tagessen teilnimmt, müssen zusätzlich zum Elternbeitrag Essensgeld bezahlen. Der Anbieter erhöht 
den Preis für das Essen ab 01.09.2022 von bisher 3,80 € auf 4,52 € pro Portion.  
Die Höhe des Essensgelds muss deshalb neu festgesetzt werden.      
 
 
II. Beschlussvorschlag 
 
1. Die Höhe des monatlichen Essensgeldes wird ab 01.09.2022 folgendermaßen festgelegt: 
     Essen für 5 Tage/Woche: 90 €/Monat  
     Essen für 4 Tage/Woche: 72 €/Monat 
     Essen für 3 Tage /Woche: 54 €/Monat 
     Essen für 2 Tage /Woche: 36 €/Monat 
     Essen für 1 Tag /Woche:   18 €/Monat 
        
     Das Essensgeld ist unabhängig von der tatsächlichen Inanspruchnahme an 11 Monaten/Jahr zu 
     entrichten.  Als Ausgleich zu Fehlzeiten des Kindes wird Im Ferienmonat August kein Essensgeld 
     erhoben.  
  
2.   Bei einem Wechsel des Anbieters sind die Beträge neu festzusetzen.          
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III. Begründung 
 
In Kitas mit Ganztagesbetreuung muss warme Mittagsverpflegung angeboten werden. 
8 der 10 städt. KITAs erhalten das Essen vom Robert-Breuning-Stift. 
Der Anbieter erhöht den Preis für das Mittagessen in den Kitas von bisher 3,80 €/Portion  
auf 4,52 € zum 01.09.2022. Grund dafür sind erhebliche Kostensteigerungen v. a. in den Bereichen 
Lebensmittel, Hygiene, Verpackung und Transport. Der Anbieter nennt z.B. Preissteigerungen von 
60% bei Speiseölen, Steigerungen bei den Sachkosten um 27 %, Personalkostenerhöhungen um 3%. 
 
Zum Kindergartenjahr 2020/2021 wurde die Abrechnung des Essensgeldes umgestellt. Seither wird 
das Essen entsprechend der Anmeldung des Kindes pauschal abgerechnet und unabhängig von der 
tatsächlichen Inanspruchnahme bezahlt. Als Ausgleich für Fehltage und Schließzeiten wird der Au-
gust nicht berechnet. Aktuell gelten folgende Essenspreise: 
Essen 5 Tage /Woche.: 70 € 
           4 Tage /Woche: 56 € 
           3 Tage/ Woche 42 € 
           2 Tage /Woche 28 € 
           1 Tag/Woche   14 € 
Ausgehend von einem Kitabetrieb mit 20 Tagen /Monat ergäbe sich beim Preis von 4,52 €/Essen ein 
Monatspreis von 90,40 €, ein Essen pro Woche entspricht dann 18 € 
Deshalb wird vorgeschlagen, den Essenspreis folgendermaßen festzusetzen:  
  Essen 5 Tage /Woche: 90 € 
           4 Tage /Woche: 72 € 
           3 Tage/ Woche: 54 € 
           2 Tage /Woche: 36 € 
           1 Tag/Woche:   18 € 
Diese Steigerung wird Familien erheblich belasten. Doch letztlich gibt die Stadt Besigheim als Träger 
nur die Kostensteigerung weiter, ohne diese beeinflussen zu können. Außerdem gibt es keine ver-
pflichtende Teilnahme am Mittagessen, so dass Eltern die Möglichkeit haben, ihrem Kind entspre-
chend Vesper mitzugeben.  
 
Das Robert-Breuning-Stift kann die Mittagsverpflegung in den Kitas nicht dauerhaft anbieten.  
Nachdem ursprünglich die Kündigung zum 01.09.2022 im Raum stand, wurde inzwischen die Versor-
gung bis mindestens Ende 2023 zugesichert.  
Die Stadt Besigheim prüft derzeit Alternativen. Es wird also zu einem Anbieterwechsel kommen, des-
halb werden die jetzt festzulegenden Preise nur eine vorübergehende Regelung sein.  
Der Preis für das Mittagessen muss neu festgelegt werden, wenn ein neuer Anbieter vorhanden ist 
und die Konditionen dafür bekannt sind.    
 
   
          
  
        
 
 
IV. Relevanz Gesamtstädtisches Entwicklungskonzept 
 
Ein attraktives Betreuungsangebot ist wichtiger Standortfaktor     
 
 
V. Haushaltsrechtliche Auswirkungen 
 
Keine, unter der Voraussetzung, dass die Kostensteigerung an die Eltern weitergegeben wird.      
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